
Anwendung dieser Verarbeitungsvorschriften

Typennummern: CR.90.60, CR.100.60, CR 110.60, CR 125.60, CR 150.60 und alle dazugehörigen Varianten

SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
KOMPOSIT-FERKELSPALTENBODEN

Verlegung

Komposit-Ferkelspaltenböden müssen frei aufgelegt werden, sie 

dürfen entlang der Oberseite nicht eingeklemmt werden durch z.B. 

einer obenliegenden Mauer

• das vorgeschriebene, minimale Auflager muss an beiden Auflage-

seiten eingehalten werden

• das minimale Auflager beträgt 30 mm, das Auflager muss flach 

sein, die Nutzung von Gummistreifen oder Filz ist zulässig, von 

einer Verlegung in ein Mörtelbett wird abgeraten

• die Komposit-Ferkelspaltenböden dürfen sowohl in der Länge als 

auch in der Breite aufgelegt werden

• die Komposit-Ferkelspaltenböden müssen straff aneinander ge-

legt werden. Wenn Spiel zwischen den Kompositspaltenböden ist, 

können sich diese verschieben.

• die Komposit-Ferkelspaltenböden müssen am Auflager straff 

gegen einander oder gegen angrenzende Elemente gelegt werden. 

Eventueller Spielraum muss ausgefüllt werden.

Verarbeitung

• wenn die Kompositspalten während der Bauphase betreten wer-

den, müssen diese mit entsprechenden Platten abgedeckt werden

• bei Befestigung von Profilen/Fußplatten/... müssen die Spalten-

anker stets rund um einen Hauptbalken platziert werden

• Kompositspalten dürfen nicht durchbohrt werden. Wenn diese 

durchbohrt werden, kann die konstruktive Stärke verändert werden

• Kompositspalten werden bestenfalls nicht geschnitten. Wenn 

die Stallmaße das Schneiden notwendig machen, ist es wichtig, 

die Kompositspalten entlang einem Hauptbalken, quer oder 

längs, zu schneiden und diesen am Ende der Reihe zu legen. Bei 

geschnittenen Komposit-Ferkelspaltenböden erlischt die Garantie.


